
 
 

Die PKV - vertraglich garantierter Leistungsumfang 

 

 

 

 

Der  Leistungsumfang in der PKV ist 

vertraglich vereinbart und kann deshalb 

nicht, wie in der GKV, ohne Zustimmung 

des Versicherten verändert werden. 

 

 

siehe „Leistungen auf hohem Niveau!“ 

 


